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Geschäftsführervertrag
Zwischen
:
 FORMDROPDOWN 




Muster GmbH & Co. KG



Musterstraße 10



28203 Bremen



- im Folgenden "Gesellschaft" genannt - 

und

:
 FORMDROPDOWN 




Reiner Mustermann



Musterstraße 11



28203 Bremen


- im Folgenden "Geschäftsführer" genannt - 


werden - unter gleichzeitiger Beendigung aller bisherigen vertraglichen Beziehungen, insbesondere etwaiger bisheriger Anstellungsverhältnisse - nachfolgende Vereinbarungen abgeschlossen:
§ 1 Vertragsdauer, Kündigung

1)
Dieser Anstellungsvertrag als Geschäftsführer gilt ab 01.05.2010.


Er regelt die Tätigkeit des Mitarbeiters als Geschäftsführer der Gesellschaft. 


Es wird eine Probezeit von 12 Monaten ab Beginn der Tätigkeit des Geschäftsführers vereinbart.

2) 
Beide Parteien können diesen Vertrag jeweils zum Schluss eines Kalendervierteljahres mit einer Frist von sechs Wochen kündigen. Die Frist entfällt bei Vorliegen eines wichtigen Grundes. Ein wichtiger Grund für die Gesellschaft liegt insbesondere dann vor, wenn


a)
der Geschäftsführer gegen das Konkurrenz- bzw. Nebentätigkeitsverbot verstößt. 

b) der Geschäftsführer gegen die ihm im Innenverhältnis auferlegten Beschränkungen und Anweisungen hinsichtlich der Geschäftsführung verstößt, und der Gesellschaft dadurch ein Schaden entsteht.

Innerhalb der Probezeit kann der Vertrag von beiden Parteien mit einer Frist von 4 Wochen gekündigt werden.

3)
Kündigungen sind durch Einschreibebrief zu erklären, seitens des Geschäftsführers an die Gesellschaft. Für die Fristwahrung ist die Absendung der Kündigung maßgebend. 

4) Nach Vollendung des 60. Lebensjahres oder bei Arbeitsunfähigkeit von mehr als 50 % kann die Gesellschafterversammlung verlangen, dass der Geschäftsführer seine Tätigkeit einstellt und dieser Vertrag mit Beendigung des 60. Lebensjahr ohne Zahlung einer Abfindung endet.
§ 2 Aufgaben

1)
Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft allein gerichtlich und außergerichtlich.


Er hat im Sinne der Gesellschaft tätig zu werden und in diesem Zusammenhang nach bestem Wissen und Gewissen die Aufgaben der Gesellschaft wahrzunehmen. 

2) 
Einschränkungen in der Geschäftsführung, die sich aus Gesetz, Satzung oder auch aus diesem Vertrag ergeben, sind von dem Geschäftsführer zu befolgen. Weiterhin sind Gesellschafterbeschlüsse zu befolgen, soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist. 

§ 3 Urlaub/Überstunden

1) 
Der Geschäftsführer erhält jährlich einen Urlaub von 25 Arbeitstagen. Den Zeitpunkt des Urlaubs bestimmt er in Abstimmung mit den übrigen Geschäftsführern unter Wahrung der Belange der Gesellschaft. Er kann die Urlaubszeit auch teilen. 

2)
Mehrarbeit sowie Sonntags- und Feiertagsarbeit werden nicht gesondert vergütet.

§ 4 Vergütung

1) 
Der Geschäftsführer erhält für seine Tätigkeit:


a)
ein festes Monatsgehalt von EUR 5.000,00 brutto. 


b) 
eine Tantieme in Höhe von 30 % des Reingewinnes im Sinne der nachstehenden Berechnungsformel.

2)
Für die Berechnung der Tantieme ist der vorläufige Gewinn, der sich unmittelbar vor Abzug der Tantieme für den Geschäftsführer und der Ertragsteuern und nach Verrechnung mit Verlustvorträgen ergibt, zugrundezulegen. Gewinnabhängige Rückstellungen sowie steuerliche Sonderabschreibungen oder andere steuerliche Vergünstigungen, die den Gewinn unmittelbar beeinflussen und betriebswirtschaftlich nicht geboten sind, mindern die Bemessungsgrundlage nicht. Dagegen sind spätere gewinnerhöhende Auflösungen von Rücklagen und anderen Bilanzposten, deren Bildung auf die Bemessungsgrundlage keinen Einfluss haben, bei der Tantiemenberechnung außer Acht zu lassen. Das gilt im Übrigen auch für Zuschüsse oder Zulagen der öffentlichen Hand.


Eine nachträgliche Erhöhung oder Verminderung des körperschaftsteuerlichen Gewinnes durch das Finanzamt ändert die Bemessungsgrundlage für die Tantieme nicht mehr. 

3) 
Soweit Leistungen der Gesellschaft an den Geschäftsführer seitens der Finanzverwaltung als verdeckte Gewinnausschüttung behandelt und rechtskräftig festgestellt werden, ist der Geschäftsführer zur Rückzahlung des Vorteils verpflichtet, der ihm durch die anrechenbare Körperschaftssteuer infolge der Feststellung der verdeckten Gewinnausschüttung vermittelt worden ist.

4) 
Der Geschäftsführer erhält als Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld EUR 0,00.

§ 5 Sonstige Leistungen

1)
Der Geschäftsführer hat Anspruch auf Ersatz seiner Auslagen, die er im Interesse der Gesellschaft getätigt hat. Die Beträge sind im Einzelnen zu belegen. 
§ 6 Befreiung von § 181 BGB

1) 
Der Geschäftsführer wird von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 
§ 7 Geschäfte, die der Zustimmung der Gesellschafterversammlung bedürfen

1)
Die Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis des Geschäftsführers erstreckt sich auf alle Handlungen, die der gewöhnliche Geschäftsverkehr mit sich bringt. Sonstige Handlungen bedürfen der Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Dieses gilt insbesondere für folgende Geschäfte:


a)
Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und Erbbaurechten;


b)
Errichtung von Baulichkeiten aller Art;

c) Verträge über Vermietung, Anmietung, Verpachtung und Anpachtung von Grundstücken oder Räumen, sofern die Verträge länger als ein Jahr bindend sind


d)
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, soweit der Einzelanschaffungswert
EUR 5.000,00 übersteigt;


e)
Verträge über die Anmietung von beweglichen Gegenständen oder technischen Einrichtungen (einschließlich des so genannten Leasing), wenn die vertragliche Bindung länger als ein Jahr dauert oder der Jahreswert des Mietzinses oder der Leasinggebühr EUR 5.000,00 übersteigt;


f)
Bestellung und Abberufung von Angehörigen der wirtschaftsprüfenden oder steuerberatenden Berufe;


g)
Bestellung oder Abberufung von Prokuristen und Handlungsbevollmächtigten zum gesamten Geschäftsbetrieb; 


h)
Abschluss von Dienstverträgen mit längerer als der gesetzlichen Kündigungsfrist oder mit Jahresbezügen von mehr als der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze zur Sozialversicherung bzw. die Erhöhung von Jahresbezügen über diesen Betrag hinaus;


i)
Gewährung von Gewinn- oder Umsatzbeteiligungen mit Ausnahme handelsüblicher Umsatzbeteiligungen für Mitarbeiter im Verkauf;


j)
Gewährung von Versorgungsbezügen jeglicher Art;


k)
Eingehung von Verbindlichkeiten aus Bürgschaften oder Garantien;


l)
Gewährung von Finanzkrediten;


m)
Gewährung von ungesicherten Warenkrediten, soweit diese im Einzelfall EUR 20.000,00 übersteigen;


n)
Errichtung von Zweigniederlassungen und Erwerb von Beteiligungen, Gründung von Tochterfirmen;


o)
Eingehung oder Änderung von Verträgen mit Gesellschaftern oder mit ihnen in gerader Linie verwandten Personen;


p)
alle übrigen über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehenden Geschäfte.
§ 8 Nebentätigkeit, Wettbewerbsverbot

1)
Der Geschäftsführer wird seine ganze Arbeitskraft, seine Erfahrungen und alle seine Kenntnisse der Gesellschaft zur Verfügung stellen. An eine bestimmte Arbeitszeit ist er nicht gebunden. Er ist jedoch gehalten, jederzeit, wenn und soweit das Wohl der Gesellschaft es erfordert, zur Dienstleistung zur Verfügung zu stehen. 


Der Geschäftsführer darf ohne Zustimmung der Gesellschaft keine Nebentätigkeiten außerhalb der Gesellschaft ausüben.


Er darf diese Nebentätigkeit nur dann ausüben, wenn ihm die Gesellschaft dazu die schriftliche Zustimmung erteilt hat. 


Für die Dauer dieses Vertrages ist es dem Geschäftsführer untersagt, weder direkt noch indirekt für ein der Gesellschaft vergleichbares Unternehmen tätig zu werden. Er darf auch innerhalb dieser Zeit kein derartiges Unternehmen errichten oder sich an solchen Unternehmen beteiligen.

§ 9 Jahresabschluss

1)
Der Geschäftsführer hat innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres zusammen mit den anderen Geschäftsführern den Jahresabschluss für das abgelaufene Geschäftsjahr aufzustellen und den Gesellschaftern vorzulegen. Er ist nicht befugt, außerhalb der von den Gesellschaftern ordnungsgemäß verfassten Gewinnverteilungsbeschlüssen sich selbst oder auch den übrigen Gesellschaftern oder dritten Personen Vorteile zuzuwenden. 

§ 10 Krankheit

1) 
Im Falle einer Erkrankung oder sonstiger unverschuldeter vorübergehender Verhinderung werden die Bezüge des Geschäftsführers für die Dauer von sechs Wochen fortgezahlt.

2)
Die Vergütungen gemäß § 4 Ziffer 1 b) werden nur dann dem Geschäftsführer gewährt, wenn die krankheitsbedingte Abwesenheit drei Monate nicht überschreitet. Bei Überschreiten dieser Frist vermindern sich die genannten Beträge zu § 4 Ziffer 1 b) pro weiteren angefangenen Monat um jeweils 1 /4. 

§ 11 Schlussvorschriften

1)
Vertragsänderungen bedürfen in jedem Fall der Schriftform sowie der ausdrücklichen Zustimmung der Gesellschafterversammlung. 

2)
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so bleibt der Vertrag im Übrigen gleichwohl gültig.


In einem solchen Fall soll die ungültige Bestimmung so umgedeutet oder so ergänzt werden, dass der durch die ungültige Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Zweck erreicht wird. 


Dasselbe soll dann gelten, wenn bei Durchführung dieses Vertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke offenbar wird.


Im Übrigen gelten die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen. 

Gerichtsstand für alle Parteien ist der jeweils aktuelle Sitz der Gesellschaft. 

Bremen, 

 FORMTEXT 
01.05.2010
__________________________
__________________________

(Gesellschaft)
(Geschäftsführer)

